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Richtlinien Kanton Schaffhausen
Coronavirus — Unterricht an den Volksschulen
ab Schuljahr 2021/22

Diese Richtlinien ersetzen die Version vom 10. Januar 2022 und treten auf den 18. Januar
2022 in Kraft.

Die Dauer der Gultigkeit hdangt von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den damit
verbundenen Massnahmen des Bundesrates, des Bundesparlaments oder der Schaffhauser
Regierung ab. Sollte sich die Lage andern, werden die Richtlinien angepasst.

Schaffhausen, 18. Januar 2022
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1 Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. Juni 2020 hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage aufgehoben
und die Zustandigkeit fir die obligatorischen Schulen wieder den Kantonen Ubertragen. Ver-
schiedene wichtige bundesrétliche Verordnungen wurden seitdem in Kraft gesetzt.

Die Corona-Pandemie ist jedoch noch nicht vorbei!

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben, welche Eckwerte fir das Schuljahr 2021/22 der obli-
gatorischen Schulen im Kanton Schaffhausen zu beriicksichtigen sind. Die Massnahmen und
Empfehlungen richten sich an die zustdndigen Behdérden in den Gemeinden und dienen als
Grundlage fur schulbezogene Schutzmassnahmen. Diese sind entsprechend der lokalen Ge-
gebenheiten zusammen mit den Schulen zu organisieren. Des Weiteren regeln die Richtlinien
Fragen des Personalwesens.

Auf der Seite des Bundesamtes fur Gesundheit (BAG; www.bag.admin.ch) sind jeweils die
neuesten Informationen rund um COVID-19 aufgeschaltet.

2 Zielsetzung der Richtlinien

Die Gesundheit aller beteiligten Personen steht nach wie vor an oberster Stelle. Durch geeig-
nete Schutzmassnahmen im Umfeld der Bildungsinstitutionen soll trotz Zusammentreffen vie-
ler Menschen die Anzahl COVID-19-Neuerkrankungen tief gehalten werden. Dabei werden die
vom Bund angeordneten Schutz- und Praventionsmassnahmen umgesetzt. Weitere kantonale
Massnahmen zur Bewéltigung eines Wiederanstiegs der COVID-19-Falle kdnnen bei Bedarf
angeordnet werden.

3 Personen in der Schule

3.1 Lehrpersonen und weiteres Schulpersonal
- Die empfohlenen Massnahmen sind fur erwachsene Personen Uber alle Schulstufen der
obligatorischen Schulzeit gleich.

- Es sollen die folgenden empfohlenen Abstands- und Verhaltensregeln zwischen Erwach-
senen sowie zwischen Erwachsenen und Kindern eingehalten werden.

1. Mindestabstand von 1.5 Metern bei interpersonellen Kontakten (insbesondere
auch in Kontakt mit den Schilerinnen und Schilern wann immer maglich).

2. Einhalten der Hygieneregeln gemass Pkt. 4.2

3. generelle Maskentragpflicht (auch fir externe Besucherinnen und Besucher) in
den Innenraumen (vgl. Pkt. 4.3)

- Die Schule ist systemrelevant! Der Arbeitgeber (Kanton und Gemeinde) erwartet, dass sich
das Schulpersonal in der Schule die kantonalen Vorgaben befolgt und sich auch im Priva-
ten verantwortungsvoll verhalt.

3.2 Schulerinnen und Schiler

3.2.1 Kindergarten und Primarschule

- Fur die Schuilerinnen und Schiler des Kindergartens und der Primarschule bestehen un-
tereinander keine Abstandsregeln.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 4
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- Hingegen sollen die Schilerinnen und Schuler gegenliber erwachsenen Personen wann
immer moéglich den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und die genannten Hygiene-
regeln gemass Pkt. 4.2 befolgen. Somit kdnnen sich die Schilerinnen und Schuler weitge-
hend normal im Klassenverband, auf dem Schulareal und auf dem Schulweg verhalten
und bewegen.

- Lern- oder Kontaktsituationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, sollen moglichst kurzgehalten werden.

3.2.2 Sekundarstufe |

Fur Schilerinnen und Schiler der Sekundarstufe | gilt analog den erwachsenen Personen in
der Schule eine Maskentragpflicht gemass Pkt. 4.3. Den Mindestabstand von 1,5 Metern soll,
wo immer maoglich, eingehalten und die genannten Hygieneregeln gemass Pkt. 4.2 missen
weiterhin befolgt werden.

4 Umsetzung im Schulbetrieb

4.1 Allgemeine Bemerkungen

Im Schuljahr 2021/22 gilt die vollumfangliche Einhaltung der Schulgesetzgebung des Kantons
Schaffhausen (Schulgesetz, Schuldekret und Verordnungen).

Folgende Punkte sind dabei zu berticksichtigen:
- Es gilt die Lektionentafel der entsprechenden Stufe ohne Ausnahme.

- Lehrplan, Vorgaben zu Lehrmitteln, Lernférderung, Beurteilung sowie zu Promotions- und
Ubertrittsverfahren werden gemass den geltenden Rechtsgrundlagen umgesetzt.

- Der Unterricht wird grundsétzlich unter Einhaltung der vorliegenden Richtlinien im Vollbe-
trieb geflhrt.

- Der kantonal festgelegte Schulkalender fir das Schuljahr 2021/22 und die damit verbun-
denen kantonalen Regelungen der Schulferien behalten ihre Gliltigkeit.

- Der Lehrplan 21 gibt den inhaltlichen Rahmen vor.

Die Plenarversammlung der EDK hat am 24. Juni 2021 fur den Bereich der obligatorischen
Schule folgende Grundsatze beschlossen

- Das Schuljahr 2021/2022 wird unabhangig von allfalligen Massnahmen zur Bek&dmpfung
der Verbreitung der Pandemie in allen Kantonen als reguléares Schuljahr anerkannt. Die
geltenden Rechtsgrundlagen werden umgesetzt.

- Der Entscheid uber die zu treffenden Massnahmen liegt in der Zustandigkeit der Kantone.
Bundesrecht bleibt vorbehalten.

4.2 Verhaltens- und Hygieneregeln im Schulalltag
Alle Beteiligten missen mit inrem Verhalten zum gegenseitigen Schutz beitragen. Die allge-
meinen Verhaltens- und Hygieneregeln sind zu befolgen.

Es gelten weiterhin die allgemeinen Regeln des BAG.
Beispiel: Plakat mit Hygieneregeln fir die Schilerinnen und
Schiler.

Weitere Plakate sind zu finden auf der Website des BAG.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 5
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Konkret heisst dies im Schulalltag:

4.3

Alle Personen, die in einem Schulhaus verkehren, sollen die empfohlenen Hygieneregeln
einhalten (Hande-, Gegenstands- und Oberflachenhygiene, kein Handeschutteln).

Die geltenden Hygieneregeln und Massnahmen zur Verhinderung einer Verbreitung des
Virus sind mit den Schiilerinnen und Schilern intensiv zu thematisieren und zu praktizie-
ren. Dem regelmassigen Handewaschen muss besondere Beachtung geschenkt werden.
Zudem sollen die Kinder daftir sensibilisiert werden, sich risikoarm zu verhalten.

Kinder sollen angehalten werden, kein Essen und keine Getrénke zu teilen und vor dem
Essen Hande zu waschen.

An sensiblen Punkten im Schulhaus (Klassenzimmer, Bibliotheken u.a. m.) sind Flissigsei-
fenspender und Einmalhandtiicher zu platzieren. Kinder sollten gemass BAG nur in Aus-
nahmefallen Desinfektionsmittel benutzen.

Oberflachen, Schalter, Fenster- und Turfallen, Treppengelander sowie die WC-Infrastruk-
tur und Waschbecken sind regelmassig, wenn moglich mehrmals taglich zu reinigen. Bei
der Reinigung sollen auch im Unterricht verwendete Gerate und Werkzeuge beriicksichtigt
werden.

Stundliches und richtiges Liften des Klassenzimmers und aller zusatzlich benutzten
Raumlichkeiten ist Pflicht. (vgl. auch Pkt. 4.4).

Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben weiterhin die effizientesten Schutzmassnahmen.
Lehrpersonen, Schulleitende, Schulvorstehende und weiteres Schulpersonal halten sich
im Schulalltag konsequent an die geltenden Schutzmassnahmen.

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und damit den Schulbetrieb nicht zu geféahrden,
gilt u.a. auch eine generelle Maskentragpflicht (vgl. Pkt. 4.3).

Masken sollten zur Verfligung stehen, wenn bspw. eine Person im Schulhaus symptoma-
tisch ist (Gebrauch fur Heimweg respektive etwaige Wartezeit im Schulhaus bevor sie ab-
geholt wird).

Das praventive Tragen von Handschuhen ist bis auf den Ublichen Gebrauch im Rahmen
von Putz- oder Kuchentatigkeiten nicht empfohlen.

Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern,
die ihre Kinder zur Schule bringen, sollten das Schulhausareal / Kindergarten nur fur defi-
nierte Anlasse und unter Einhaltung der Verhaltens - und Hygieneregeln inkl. betreten. Die
Maskentragpflicht beim Betreten des Schulareals gilt auch fir Eltern und weiteren externen
Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind.

Zusammenkunfte des Schulpersonals (interne Veranstaltungen wie Teamsitzungen, allg.
Besprechungen, Lehrerzimmer etc.) kdnnen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstands-
regelungen stattfinden. Zusatzlich sind die Pkt. 4.3.1 und 4.8 einzuhalten. Bei grésseren
Teams ist die Durchfiihrung von Online-Sitzungen empfohlen.

Maskentragpflicht

Um die Gesundheit der Lernenden und des gesamten Schulpersonals mdglichst wirksam zu
schitzen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Prasenzunterrichts im Vollbetrieb, gilt auf
Anweisung des Gesundheitsamts eine generelle Maskentragpflicht (auch fur externe Besu-
cherinnen und Besucher) in den Innenrdumen mit definierten Ausnahmemdoglichkeiten. Bitte
beachten Sie, dass auch bereits geimpfte Lehrpersonen und bereits geimpfte Schilerinnen
und Schiler vorerst eine Maske tragen sollen.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 6



43.1 Gesamtes Schulpersonal

Fur das gesamte Schulpersonal der Volksschule gilt eine generelle Maskentragpflicht in samt-
lichen schulischen Innenrdumen (Gangen, Schulzimmern, Pausenrdumen, sanitaren Anlagen,
Garderoben, Lehrerzimmern, Vorbereitungsraumen, Sitzungszimmer, etc.). Lehrpersonen
missen jederzeit beim Unterrichten zwingend eine Maske tragen.

Ausnahmen

- Im Lehrerzimmer: Getranke und Lebensmittel miissen am Tisch sitzend konsumiert wer-
den. Fir die erforderliche Zeit der Konsumation kann die Maske selbstverstandlich abge-
legt werden. Auch im Lehrerzimmer sind die Abstandsregeln einzuhalten.

- Lehrpersonen, die alleine in einem Sitzungszimmer arbeiten. Kommt eine zweite Person
hinzu, muss in jedem Fall eine Maske getragen werden.

- Lehrpersonen und weitere Personen des Schulpersonals, die ein arztliches Zeugnis einer
Arztin bzw. eines Arztes oder ein Attest einer Psychotherapeutin bzw. eines Psychothera-
peuten fir eine Maskendispens vorweisen, sind zwar vom Maskentragen befreit, missen
aber zum Schutz der anderen Personen ein Gesichtsvisier tragen.

4.3.2 Schilerinnen und Schiler der Primarschule (1.-6. Klasse)

Fur Schilerinnen und Schiler der Primarschule (1.-6. Klasse) gilt ab dem 3. Januar 2022
eine generelle Maskentragpflicht in sdmtlichen schulischen Innenrdumen (Gangen, Schul-
zimmern, Pausenraumen, sanitaren Anlagen, Garderoben, etc.). Diese Bestimmung wurde
vom Kantonsarztlichen Dienst - in Absprache mit dem Erziehungsdepartement und im Ein-
vernehmen mit dem Regierungsrat - am 14. Dezember mit der Allgemeinverfiigung betref-
fend Ausweitung der Maskentragpflicht auf Schilerinnen und Schiler ab der 1. Klasse der
Primarschule (inkl. Privatschulen) erlassen und soll dem Schutz der Schilerinnen und Schi-
ler, die sich zum Teil noch nicht impfen lassen kénnen, dienen. Die Massnahme ist bis zu
den Sportferien am 28. Januar 2022 befristet.

Ausnahmen

- Schiilerinnen und Schiiler, die aus gesundheitlichen Griinden keine Maske tragen kdénnen,
dirfen den Unterricht besuchen, wenn sie

a) ein arztliches Zeugnis einer Arztin bzw. eines Arztes oder ein Attest einer Psychothe-
rapeutin bzw. eines Psychotherapeuten fir eine Maskendispens vorweisen kdnnen
und

b) zum Schutz der anderen Personen im Unterricht ein Gesichtsvisier tragen.

Liegt auch mit Bezug auf das Tragen eines Gesichtsvisiers ein arztliches Zeugnis vor,
darf die Schulerin bzw. der Schiler den Unterricht ohne eine Maske oder ein Gesichtsvi-
sier besuchen. Das arztliche Zeugnis bzw. das Attest muss der Klassenlehrperson im
Original vorgelegt werden und wird von dieser zwecks Aufbewahrung im Schilerdossier
kopiert.

Im Ubrigen gelten die Leitlinien des Kantons Schaffhausen / Dienststelle Primar- und Se-
kundarstufe | vom 6. Januar 2022 fur Schulbehdrden, Schulleitungen und Lehrpersonen
betreffend Ablaufplan bei einer Verweigerung der Maskentragpflicht (gesamte Volks-
schule).

- Keine Maskentragpflicht gilt fir den Sportunterricht in den Hallen, wohl aber in den Garde-
roben.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 7



4.3.3 Schilerinnen und Schiler der Sekundarstufe | (Real/Sek)

Fur Schilerinnen und Schiiler der Sekundarstufe | gilt eine generelle Maskentragpflicht in
samtlichen schulischen Innenrdumen (Gangen, Schulzimmern, Pausenraumen, sanitaren An-
lagen, Garderoben, etc.). Diese Massnahme wurde mit der Allgemeinverfiigung vom 14. De-
zember betreffend Verlangerung der Maskentragpflicht in den Schulen der Sekundarstufe |
und Il (inkl. Privatschulen) bis zu den Sportferien am 28. Januar 2022 verlangert.

Ausnahmen

- Schilerinnen und Schiler, die aus gesundheitlichen Griinden keine Maske tragen kdnnen,
durfen den Unterricht besuchen, wenn sie

a) ein arztliches Zeugnis einer Arztin bzw. eines Arztes oder ein Attest einer Psychothe-
rapeutin bzw. eines Psychotherapeuten fur eine Maskendispens vorweisen kénnen
und

b) im Unterricht ein Gesichtsvisier tragen.

Liegt auch mit Bezug auf das Tragen eines Gesichtsvisiers ein arztliches Zeugnis vor,
darf die Schilerin bzw. der Schiler den Unterricht ohne eine Maske oder ein Gesichtsvi-
sier besuchen. Das arztliche Zeugnis bzw. das Attest muss der Klassenlehrperson im
Original vorgelegt werden und wird von dieser zwecks Aufbewahrung im Schulerdossier
kopiert.

Im Ubrigen gelten die Leitlinien des Kantons Schaffhausen / Dienststelle Primar- und Se-
kundarstufe | vom 6. Januar 2022 fir Schulbehorden, Schulleitungen und Lehrpersonen
betreffend Ablaufplan bei einer Verweigerung der Maskentragpflicht (gesamte Volks-
schule).

- Keine Maskentragpflicht gilt fir den Sportunterricht in den Hallen, wohl aber in den Garde-
roben.

4.3.4 Missachtung der Maskentragpflicht

Wird die Aufforderung zur Maskentragpflicht ignoriert und die Schilerin bzw. der Schiiler
weigert sich auf Anweisung der Erziehungsberechtigten weiterhin, eine Maske bzw. ein Ge-
sichtsvisier zu tragen, werden die Kinder kurzfristig vom Unterricht weggewiesen. (§ 7 Abs. 1
lit. b der Verordnung des Erziehungsrates betreffend die Schulordnung der Primar- und Ori-
entierungsschulen des Kantons Schaffhausen [Schulordnung; SHR 411.101]). Die Erzie-
hungsberechtigten sind vorgéangig telefonisch zu informieren und die Schiilerin bzw. der
Schiler muss von der Schule abgeholt werden oder wird (bei Einverstandnis einer erzie-
hungsberechtigten Person) nach Hause geschickt.

Wird die Schiilerin bzw. der Schiiler krankgemeldet oder besucht sie bzw. er die Schule nicht
mehr, fordert die Schule nach dreitagiger Absenz ein &rztliches Zeugnis ein. Dieses attestiert
entweder eine Krankheit, welche den Schulbesuch voribergehend verunméglicht oder be-
freit die Schiilerin bzw. den Schiler aus gesundheitlichen Griinden von einer Maskentrag-
pflicht.

Besucht eine Schiilerin bzw. ein Schiler die Schule nicht mehr, ohne Angabe von triftigen
Grinden, werden die Erziehungsberechtigten von der Schulbehérde bzw. Schulleitung telefo-
nisch aufgefordert, ihr Kind umgehend wieder in die Schule zu schicken. Wird der Aufforderung
nicht Folge geleistet, wird fir die Schulversaumnisse mittels begriindeter Verfiigung eine
Busse von 50.-- Franken pro unentschuldigtem Schulhalbtag verhangt (8 18 Abs. 1 lit. a
i.V.m. Abs. 2 der Schulordnung). Weitere Massnahmen geméass 8 7 der Schulordnung sind
vorbehalten.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 8



4.3.5 Aussenbereich der Schule

Im Aussenbereich der Schule besteht keine Maskentragpflicht. Ausserhalb des Schulareals
gelten die Vorgaben des BAG.

4.3.6 Maskenbeschaffung

Eine allfallige Maskenbeschaffung und -finanzierung fur das Schulpersonal sowie fur die Schu-
lerinnen und Schiler ist Sache des Schultrégers (Gemeinde).

Im Sinne einer Unterstitzung stellt der Kanton Schaffhausen den Gemeinden bis auf weiteres
fur die Schulerinnen und Schiler der Sekundarstufe | eine Maske pro Tag kostenlos zur Ver-
figung. Fur die Schilerinnen und Schiler der Primarschule, welche ab dem 3. bis am 28.
Januar 2022 Masken tragen mussen, kénnen Kindermasken bezogen werden. Bitte notieren
Sie bei der Bestellung im Verwendungszweck «Kindermasken». Ebenso kénnen fiir Lehrper-
sonen, die zur Gruppe der besonders gefahrdeten Personen gehdren, wie auch fur Lehrper-
sonen, die fur sich einen zusatzlichen Schutz mdéchten, FFP2 Masken bezogen werden. Die
verantwortliche Stelle dafir ist das Ressourcenmanagement der kantonalen Fiuhrungsorgani-
sation. Weitere Informationen und Details zur Bestellung sind den Verbindungspersonen in
den Gemeinden zugestellt worden.

Die Gesichtsvisiere fur die Schilerinnen und Schiler werden vom Erziehungsdepartement zur
Verfligung gestellt und kénnen von den Schulen beim Erziehungsdepartement bestellt und
abgeholt werden. Visiere fir das Schulpersonal kénnen ebenfalls iber das Ressourcenma-
nagement der kantonalen Fiihrungsorganisation bestellt werden.

4.3.7 Arten von Masken

Auf dem Markt gibt es unterschiedliche Arten von Masken und Gesichtsschutz. Das BAG hat
hierzu Informationen verdffentlicht, welcher Maskentyp flr welche Situation sinnvoll ist und
welche Qualitatsanforderungen die einzelnen Maskentypen erfillen sollten.

4.4 Richtig luften in der Pandemiezeit

Regelmassiges Luften durch Stoss- und Querliften wirkt sich positiv auf die Leistungsfahigkeit
und die Gesundheit von Schulerinnen und Schiilern aus und kann das Risiko, sich mit Covid-
19 zu infizieren, deutlich senken. Mit den richtigen Massnahmen verbessert sich die Luftqua-
litat im Schulzimmer mit wenig Aufwand erheblich. Das Bundesamt fur Gesundheit hat fur
Schulen Empfehlungen und eine entsprechende Broschiire erarbeitet. Mit dem online LUf-
tungssimulator fir Schulzimmer kdnnen Interessierte Raumgrdosse, Anzahl Personen im
Raum, Anzahl und Dauer der Lektionen bzw. Pausen eingeben und erhalten eine Auswertung
der wahrscheinlichen Luftqualitét Gber den angegebenen Zeitraum hinweg.

45 Anreise mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln

Die Anreise mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht eingeschrankt. Es gilt jedoch die Anwei-
sungen des Bundesrates sowie die Empfehlungen der Verkehrsbetreiber einzuhalten. Die Vor-
gaben des Bundes sowie weitere Informationen sind zu finden auf der Website der Verkehrs-
betriebe Schaffhausen.

4.6 Fachspezifische Anweisungen

Die fachverantwortlichen Lehrpersonen sind fir die Einhaltung der Hygieneregeln (\Vgl. Pkt.
4.2) in den fachspezifischen Raumlichkeiten zustéandig und setzen die Regeln durch.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 9


https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.schulen-lueften.ch/upload/downloads/BAG_Lueften_Broschuere_Schulen_DE_Web.pdf
https://www.simaria.ch/de/simaria
https://www.simaria.ch/de/simaria
https://vbsh.ch/de/start-2/news/270-vbsh-ergreifen-weitere-massnahmen-zum-schutz-der-fahrgäste-covid-19
https://vbsh.ch/de/start-2/news/270-vbsh-ergreifen-weitere-massnahmen-zum-schutz-der-fahrgäste-covid-19

4.6.1 Sportunterricht

Der Sportunterricht kann in den jeweiligen Sportabteilungen gemass Lehrplan 21 ohne Ein-
schrankungen erfolgen. Dies bedeutet, dass unter anderem Mannschafts- und Kontaktsport-
arten in allen Zyklen 1 bis 3 wieder uneingeschrankt moglich sind. Es soll darauf geachtet
werden, den Sportunterricht weiterhin vermehrt draussen durchzufuhren.

Fur Lehrpersonen aller Schulstufen ist das Maskentragen in den Sporthallen und weiteren
Innenrdumen obligatorisch. Fur den Sportunterricht im Aussenbereich besteht keine Masken-
pflicht. Schilerinnen und Schiler missen wahrend den sportlichen Aktivitaten in der Sport-
halle und draussen keine Maske tragen. In den Garderoben ist das Maskentragen fur die Schi-
lerinnen und Schiiler jedoch obligatorisch.

Bei Fragen oder Unterstitzungsbedarf steht Fabian Hauser, Schulsportverantwortlicher des
Kantons, zur Verfugung (fabian.hauser@sh.ch, +41 52 63278 81).

4.6.2 Schulsportanlasse

Sporttage oder Sport- und Bewegungsprojekte kdnnen stattfinden. Es wird empfohlen die An-
lasse primar draussen durchzufiihren. Fur Wettkdmpfe und Auftritte vor Publikum gelten die
Regeln fur Veranstaltungen. Fir die Sekundarstufe | gilt zusatzlich: Wahrend dem Sporttreiben
muss keine Maske getragen werden. Wéahrend den Pausen und Wartezeiten zwischen den
einzelnen Disziplinen und Spielen besteht eine Maskentragpflicht.

4.6.3 Schwimmunterricht

In offentlichen Hallenbadern, sofern sie gedffnet sind, kann der externe Sportunterricht im
Wasser durchgefiihrt werden. Dort herrscht generell eine hohe Hygienequalitdt, da diese
strengen Hygienevorschriften unterliegen. Weitere aktuelle Hinweise sind im Schutzkonzept
des Verbands Hallen- und Freibéder zu finden.

4.6.4 Chorsingen / allgemeiner Musikunterricht

Chorsingen

- Gemass aktuellem Stand der Lockerungen ist das gemeinsame Singen von Kindern und
Jugendlichen mit Jahrgang 2001 oder jlunger erlaubt. Somit kann auf der Primarstufe das
klassentibergreifende Chorsingen und auf der Sekundarstufe | das Wahlfach Chor wieder
stattfinden, allerdings fur die Primarschule und die Sekundarstufe |, analog dem allgemei-
nen Unterricht, nur mit Maske, bei offenem Fenster und unter Einhaltung des Mindestab-
stands von 1.5 Meter zwischen den Schilerinnen und Schilern. Chorkonzerte sind ge-
mass BAG in Innenrdumen vor Publikum erlaubt.

Allgemeiner Musikunterricht

- Das Singen im Musikunterricht der obligatorischen Schule ist zugelassen, allerdings in der
Primarschule und auf der Sekundarstufe | nur mit Maske, bei offenem Fenster und wo
immer maoglich unter Einhaltung des Mindestabstands von 1.5 Meter zwischen den Schi-
lerinnen und Schilern.

46.5 Kochunterricht

Hygieneregeln gehdren per se zum Kochunterricht und die Lehrpersonen sind Profis in diesem
Thema. Zusatzlich zu den bereits erwdhnten Hygieneregeln (vgl. Pkt. 4.2) missen fachspezi-
fischen Anweisungen eingehalten werden. Diese sind auf der Website Coronavirus und Schule
aufgeschaltet.
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4.6.

6

Von der Schule zur Verfugung gestellte Raume fir Mittagessen

Wenn fir das mitgebrachte Mittagessen der auswartigen Schulerinnen und Schiler Raume
zur Verfluigung gestellt werden, muss die Schule ein Schutzkonzept gemass den Vorgaben der
Gastronomie erarbeiten.

4.7

4.8

Ausserschulische Lernorte (Schulverlegungen, Exkursionen)

Eintagige Schulreisen und Exkursionen im Sinne eines ausserschulischen Unterrichts sind
unter Einhaltung der bestehenden Schutzvorgaben wieder ohne Einschrankung der Ort-
lichkeiten maglich.

Die Planung von Lagern (Klassenlager und Skilager wahrend den Sportferien) kann fur
das Schuljahr 2021/22 in Angriff genommen werden.

O

Die Durchfuihrung eines fur die Schilerinnen und Schiler obligatorischen Lagers
im Zeitraum von Januar bis Ende April, ist nur im Klassenverband und unter Ein-
haltung der geltenden Schutzmassnahmen und -konzepte maoglich. Es dirfen zu
keiner Zeit Klassen gemischt werden.

Fur die Durchfiihrung von Lagern gelten geméss Gesundheitsamt des Kantons
Schaffhausen die vom Bundesamt fir Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt fiir Gesundheit (BAG), dem Bundesamt fur Sozialversicherungen
(BSV) und dem Bundesamt fuir Kultur (BAK) erarbeiteten Rahmenvorgaben fur La-
ger vom 21. Dezember 2021. Jede Schule muss diese Vorgaben fir die Erstellung
ihres eigenen Lagerschutzkonzepts konsequent umsetzen. Die Verantwortung der
Einhaltung aller Rahmenvorgaben liegt bei der Lagerleitung.

Es muss zudem sichergestellt sein, dass die jeweiligen kantonalen Vorgaben am
Lagerort sowie die Vorgaben des Lagerhauses jederzeit eingehalten werden. Ver-
schiedene Kantone machen zusatzliche Vorgaben fiir Lager von externen Schulen.
Das muss bei den zusténdigen Stellen des Gastgeberkantons in Erfahrung ge-
bracht werden.

Im Februar 2022 sollen die nachsten Skilager respektive Wintersportwochen statt-
finden. Die Teilnahme ist fur die Schilerinnen und Schiuler freiwillig. Im Falle einer
Durchfuihrung wurde flr die Wintersportlager 2022 vom Sportinspektorat unter Ein-
bezug des Kantonsarztlichen Dienstes ein separates Schutzkonzept Wintersport-
lager 2022 erstellt. Die Planung kann aus Sicht des Gesundheitsamtes und des
Erziehungsdepartements aktuell weitergefiihrt werden. Je nach epidemiologischer
Lage und Entscheidungen des Bundesrats bleibt ein Restrisiko fur eine Absage
jedoch bestehen. Erachten die Zustandigen in den Gemeinden die Ausgangslage
fur die Durchfiihrung eines Lagers bspw. des Wintersportlagers als zu unsicher,
konnen sie eine vorzeitige Absage des Lagers beschliessen. Bei Fragen oder Un-
terstiitzungsbedarf steht Fabian Hauser, Schulsportverantwortlicher des Kantons,
zur Verflgung (fabian.hauser@ktsh.ch, 052 6327881).

Veranstaltungen (Schulanlasse ohne Publikum)

- Schulanlasse wie klasseniibergreifende Projekte und Schulfeste ohne Publikum kén-
nen unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Schutzmassnahmen stattfinden.

- Bei schulischen Veranstaltungen (im Rahmen des Unterrichts und ausserhalb des ob-
ligatorischen Unterrichts mit Jugendlichen ab 16 Jahren und Lehrpersonen/Begleit-
personen) wie Exkursionen, Theaterbesuche, Besuch von Sportstatten, Lager etc. ist
neu auf eine mogliche Zertifikatspflicht geméss den Bestimmungen des Bundes zu
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achten. Entsprechende Auflagen und Rahmenbedingungen sind sinnvollerweise im
Vorfeld zu klaren.

- Fir Veranstaltungen mit unter 50 Personen, wie z.B. Teamsitzungen gilt keine Zertifi-
katspflicht jedoch Maskentragpflicht (vgl. Pkt. 4.3.1). Gem. BAG besteht zusatzlich
ein Konsumationsverbot und die Kontaktdaten miissen erhoben werden.

4.9 Veranstaltungen (Schulanlasse mit Publikum)

49.1 Innenrdume

Fur Veranstaltungen mit Publikum in Innenrdumen gelten die folgenden Regelungen bezlg-
lich Zertifikatspflicht:

- Keine Zertifikatspflicht fir Personen ab 16 Jahren:

o Alle obligatorischen Veranstaltungen wie Elternabende, Elterngesprache usw. un-
ter Einhaltung folgender Regeln:

= Die max. Anzahl Personen betragt 50.
= Generelle Maskenpflicht
= Es werden keine Speisen und Getranke konsumiert
= Erhebung der Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher
- Zertifikatspflicht fur Personen ab 16 Jahren (Aktuelle Anforderungen gem. BAG):

o «Freiwillige» Veranstaltungen wie Konzerte, Auffiihrungen, etc., welche grund-
satzlich auch fur Nicht-Schulangehérige offenstehen

Auf die Durchfiihrung von Besuchstagen ist bis auf Weiteres zu verzichten.

4.9.2 Aussenraume

Fur Aussenraume gilt keine Zertifikatspflicht, wenn die max. Anzahl Personen, seien es Be-
sucherinnen und Besucher oder Teilnehmende, 300 betragt.

4.10 Wie werden die Covid-Zertifikate Uberpruft?

Damit die Echtheit und Giiltigkeit des Covid-Zertifikats Uberprift werden kann, steht die «CO-
VID Certificate Check»-App kostenlos zur Verfligung.

Dazu wird der QR-Code auf dem Papierzertifikat oder in der «COVID Certificate»-App ge-
scannt und die darin enthaltene elektronische Signatur Uberpriift.

Die prufende Person sieht bei diesem Vorgang auf der «COVID Certificate Check»-App den
Namen und das Geburtsdatum der Zertifikats-Inhaberin / des Zertifikats-Inhabers und, ob das
Covid-Zertifikat gultig ist. Die prifende Person muss dann den Namen und das Geburtsdatum
mit einem Ausweisdokument mit Foto (beispielsweise Pass, Identitatskarte, Flhrerausweis,
Aufenthaltsbewilligung, Studentenausweis oder SwissPass) abgleichen und so sicherstellen,
dass das Zertifikat auf diese Person ausgestellt wurde.

Die «COVID Certificate Check»-App kann analog der «COVID Certificate»-App von allen im
Apple App Store, im Google Play Store sowie in der Huawei AppGallery kostenlos herunter-
geladen werden.

Alle Infos finden Sie im Dokument «FAQ — Prufung der Covid-Zertifikate» des BAG.
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411 Abrechnungsformular Corona-Tests

Gemass Bunderatsbeschluss vom 8. September 21 wurde die Zertifikatspflicht mit Gultigkeit
ab dem 13. Sept. 2021 u.a. auf Freizeit-, Sport und Unterhaltungsbetriebe, wie Theater, Kinos,
Casinos, Schwimmbader, Museen, Zoos etc. ausgeweitet. Lehrpersonen, die mit ihren Klas-
sen Angebote in diesem Bereich besuchen mdchten, und bspw. ein 2G+Zertifikat bendtigen,
kénnen die Kosten fir den Corona-Test via Spesenformular beim Arbeitgeber (Gemeinde/Kan-
ton) zurlckverlangen. Das Spesenformular ist auf der kantonalen Website Coronavirus und
Schule zu finden. Spesenformulare sind der Abteilung Finanz- und Personalwesen einzu-
reichen.

5 Umgang mit Quaranténe- und Isolationsmassnahmen - Grundsétzliches

5.1 Verhalten bei «<normalen» Erkaltungen

Erkaltungskrankheiten bei Kindern und Erwachsenen kommen immer wieder vor. Gerade in
Zeiten des Coronavirus ist die Unterscheidung zwischen Erkaltung und Virus nicht immer ein-
fach.

Kinder und Jugendliche mit Husten und Schnupfen und besonders mit Fieber (Richtgrosse: ab
38,5°C) mussen zuhause bleiben und dirfen erst wieder in die Schule, wenn sie 24 Stunden
fieberfrei sind. Entscheidend ist, ob sich die Anzeichen bzw. die Symptome der Krankheit in
den vorangegangenen Tagen verstarkt haben. Ein einfacher Schnupfen ist jedoch noch nicht
als akuter Atemwegsinfekt zu werten, das Kind kann also weiterhin in die Schule.

Nicht zuhause bleiben missen Kinder mit chronischem Asthma oder Rhinitis allergica (allergi-
scher Schnupfen). Dies sollte schon vorher durch den behandelnden Arzt kommuniziert und
attestiert werden.

Moéchten Lehrpersonen bezuglich Fieber bei Schiilerinnen und Schiiler Gewissheit haben, so
ist bei Bedarf ein durch die Schule angeschafftes sogenanntes bertihrungsloses bzw. kontakt-
loses Fiebermessgerat hilfreich.

Der Entscheid, ob Lehrpersonen und das weitere Schulpersonal bei einer normalen Erkaltung
zu Hause bleiben oder nicht, soll/muss nicht von den Schulleitungen bzw. Vorstehenden gefallt
werden, sondern liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Person gegebenenfalls in Abspra-
che mit dem Hausarzt oder der Corona Hotline. Den Weisungen der kantonalen Gesundheits-
behdrde (Contact-Tracing) ist Folge zu leisten (vgl. Pkt. 5.2.2).

5.1.1 Empfehlungen des BAG fir Erziehungsberechtigte, wenn Kinder Krankheits-
symptome haben

Seit dem 24. Marz 2021 gilt fur Kinder ab 6 Jahren dasselbe Vorgehen wie fir Jugendliche
und Erwachsene und sie werden nach den gleichen Kriterien getestet.

Daher qilt fur Erziehungsberechtigte in Bezug auf Kinder mit Symptomen und maoglicher An-
steckung das auf der Website des BAG aufgefiihrte Vorgehen.

Die Deutschschweizer Volksschulamter-Konferenz (DVK) hat in Zusammenarbeit mit dem
BAG zudem zwei Merkblatter herausgegeben mit Hinweisen und Empfehlungen fiur Eltern.
Diese wurden am 15. Oktober 2021 aktualisiert und sind gultig bis Mérz 2022:

1) Vorgehen bei Krankheits- und Erkaltungssymptomen bei Kindern im Kindergarten

2) Vorgehen bei Krankheits- und Erkaltungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen der
der Primar- und Oberstufe (Primarschule und Sekundarstufe 1)
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5.2 Umgang mit Quarantane- und Isolations-Massnahmen im Schulsetting

Generell gelten die diesbeziiglichen Vorgehensempfehlungen des Bundesamtes fur Gesund-
heit.

Sowohl fur Schulpersonal wie auch fur Schilerinnen und Schiiler sind die Massnahmen flr
Isolation und Quarantane bindend.

Personen, welche Krankheitssymptome aufweisen, sollen sich in Isolation begeben und sich
testen lassen, gemass den geltenden Empfehlungen des Bundesamtes fiir Gesundheit und
den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehdrden.

Bei Kindern unter 6 Jahren ist die Testindikation abhangig von der Konstellation der Symp-
tome, ihrer Dauer, der Anzahl anderer symptomatischer Kinder in der Gruppe und dem Vor-
handensein eines engen Kontaktes mit einer positiv getesteten Person (s. FAQ des BAG zum
Thema Testempfehlung fur Kinder).

Personen, welche einen engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, insbesondere
auch im Rahmen des familidren Zusammenlebens oder Intimkontakte, sollen sich in Quaran-
tane begeben, gemass den geltenden Empfehlungen des Bundesamtes fir Gesundheit und
den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheitshehorden. Ist das Testresultat
bei einer Schiilerin oder einem Schiler mit Symptomen (unabhangig, ob Teil eines positiven
Pools oder nicht) noch offen, so ist es sinnvoll, dass die Geschwister bis zum Vorliegen eines
negativen Ergebnisses zuhause bleiben. Ist ein Kind Teil eines positiven Pools, zeigt aber
keinerlei Symptome, so mussen die Geschwister, sofern das Contract Tracing keine anderen
Anweisungen gibt, nicht zuhause bleiben. Ist das Ergebnis positiv wird das Contact Tracing
aktiv (vgl. 5.2.1).

Das Miteinander der Schilerinnen und Schiler im schulischen Setting wird nicht als enger
Kontakt definiert. Falls jedoch geh&ufte Félle in einem schulischen Setting vorkommen, muss
gemass der Definition enger Kontakt vorgegangen und eine Quarantane umgesetzt werden.
Dies féllt in den Zustandigkeitsbereich der kantonalen Gesundheitsbehérden (vgl. Pkt. 7).

5.2.1 Contact-Tracing: Wenn eine Schiilerin oder ein Schiler positiv getestet wird

- Solange eine Schiilerin bzw. ein Schiller symptomatisch ist oder der Corona-Test noch
ausstehend ist, missen sie bzw. er zuhause bleiben und sich entsprechend den Anwei-
sungen zur Selbst-Quarantane des BAG verhalten. Symptomatische Schulerinnen und
Schiller (einfache Erkéaltungssymptome zahlen nicht dazu) werden von der Lehrperson
nach Hause geschickt. Kinder des 1. Zyklus dirfen nur nach Ricksprache mit den Erzie-
hungsberechtigten nach Hause geschickt werden. Die Erziehungsberechtigten werden in
jedem Fall darUber informiert, dass ihr Kind nach Hause geschickt wurde und darauf hin-
gewiesen, dass sie sich beim behandelnden Kinderarzt, beim Hausarzt oder bei der
Corona-Hotline melden mussen.

- Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich beim behandelnden Kinderarzt, beim
Hausarzt oder bei der Corona-Hotline zu melden, damit die weiteren Schritte fir einen
moglichen Corona-Test eingeleitet werden kénnen. In der Regel werden alle symptomati-
schen Kinder ab 6 Jahren und Jugendlichen getestet.

- Falls bei einer Schulerin bzw. einem Schiler ein positiver Test vorliegt, bestimmt die ver-
antwortliche Stelle des Gesundheitsamts, das Contact Tracing des Kantonsarztlichen
Dienstes, inwieweit ein Contact-Tracing im persénlichen Umfeld und an der Schule durch-
gefuhrt wird.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 14


https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html

- Das Contact Tracing meldet sich bei den Erziehungsberechtigten der positiv getesteten
Schiilerin bzw. des positiv getesteten Schiilers und bespricht mit ihnen das weitere Vorge-
hen. Die Kontaktierung durch das Contact Tracing kann auch an Wochenenden und Fei-
ertagen erfolgen.

- Inder Regel werden durch das Contact Tracing alle genau bestimmbaren, engen Kontakt-
personen der positiv getesteten Person erfragt und kontaktiert.

- Die Kontaktpersonen werden angehalten, sich entsprechend den Anweisungen zur Selbst-
Quarantane des BAGs zu verhalten. Zu den engen Kontakten gehéren unter anderem Mit-
schilerinnen und Mitschler, welche ausserhalb des Unterrichts engen Kontakt hatten,
und im gleichen Haushalt lebende Personen. Kontaktpersonen werden durch das Contact
Tracing Uber das weitere Vorgehen informiert.

5.2.2 Contact-Tracing: Wenn eine Lehrperson oder ein Elternteil positiv getestet
wird.

- Symptomatische Lehrpersonen (vgl. dazu auch die Erlauterungen unter Pkt. 5.1 und 5.2)
bleiben zuhause, melden sich bei ihrem Hausarzt oder bei der Corona-Hotline und haben
sich gemass den Anweisungen zur Selbst-Quarantane des BAGs zu verhalten.

- Durch den Hausarzt oder die Corona-Hotline werden die weiteren Schritte flr einen
Corona-Test eingeleitet.

- In der Regel werden alle symptomatischen Personen getestet, auch Lehrpersonen und
Erziehungsberechtigte.

- Positiv getestete Personen werden durch das Contact Tracing kontaktiert und tber das
weitere Vorgehen informiert.

- Alle engen Kontakte der positiv getesteten Person werden erfragt und durch das Contact
Tracing kontaktiert. Diese werden angehalten, sich gemass den Anweisungen zur Selbst-
Quarantane des BAGs zu verhalten. Sie werden durch das Contact Tracing tber das wei-
tere Vorgehen informiert. Die Kontaktierung durch das Contact Tracing kann auch an Wo-
chenenden und Feiertagen erfolgen.

Zu beachten

Das Contact Tracing wird von sich aus aktiv und muss grundsatzlich nicht von Seiten der
Schule kontaktiert werden.

Das heisst, dass im Fall einer positiv getesteten Person (Lehrperson, Schilerin/Schiler, Mit-
arbeiterin/Mitarbeiter an der Schule) die verantwortliche Stelle fir Contact-Tracing des Ge-
sundheitsamtes die notwendigen Schritte bezliglich Quarantane und Isolation von weiteren
Personen (Kontaktpersonen) einleitet und anordnet.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 15



5.2.3 Corona-Hotline / Pooling-Hotline

Corona Hotline Schaffhausen

Fragen im Zusammenhang mit Quarantane- und Isolationsmassnahmen an Schulen sowie
zum Contact-Tracing sind an die Corona-Hotline zu richten:

Tel.: +41 52 632 70 01; E-Mail: corona@sh.ch
Betriebszeiten: Taglich 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

Fur Fragen im Zusammenhang mit Pool-Tests an Schulen steht die Pooling-Hotline zur
Verflgung:

Tel.: +41 52 632 66 31
Betriebszeiten: Taglich von 08.15 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr

Laufend aktualisierte Informationen sind auf der Webseite des Gesundheitsamts und auf der
Webseite Coronavirus und Schule zu finden.

53 Reisen ins Ausland

Fur Reisen ins Ausland (Lehrpersonen, Eltern und Schilerinnen und Schiler) gelten die
Bestimmungen des BAG bezuglich Reisen.

6 Coronafall in der Schule - Was ist zu tun?

Oberstes Ziel ist die Beibehaltung des Prasenzunterrichts und die Beruhigung der meist an-
gespannten Situation bei Schilerinnen und Schiler, Eltern und Lehrpersonen. Die nachfol-
genden Informationen und Instruktionen dienen diesem Zweck und sind verbindlich einzuhal-
ten.

6.1 Grundsatzliches

Wenn in einer Klasse ein positiver Coronafall auftritt, wird das Contact-Tracing des kantonalen
Gesundheitsamtes aktiv.

Bis eine Anordnung erfolgt, soll der Unterricht in der betroffenen Klasse unter erhéhten Schutz-
massnahmen weitergefiihrt werden. Die zusatzlichen Massnahmen sind nétig, um die Anste-
ckungsgefahr zu minimieren und Vertrauen zu schaffen bei Erziehungsberechtigten, Schiile-
rinnen und Schiilern sowie Lehrpersonen.

Unter Umstanden ist es zur Entlastung der Situation auch angezeigt, dass fiir die betroffene
Klasse bzw. die Schule in Ricksprache mit dem Erziehungsdepartement und dem Gesund-
heitsamt kurzfristig Fernunterricht angeordnet wird (vgl. Pkt. 9).

In den Schulen der Sekundarstufe I, in den Primarschulen und auf Antrag der Gemeinden in
den Kindergarten werden aktuell praventive, repetitive Tests durchgefihrt (vgl. Pkt. 8). Durch
diese Tests sollen asymptomatische Trager von Covid-19 entdeckt und Ubertragungsketten
frihzeitig unterbrochen werden.
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6.1.1 Verbindliche Schutzmassnahmen fir den Kindergarten und die Primarschule
im Coronafall

Kindergarten

- Gemass BAG missen Kinder unter 12 Jahren keine Masken tragen. Das Tragen einer
Maske ist aber, wenn die Erziehungsberechtigten dies trotzdem fir ihr Kind in dieser kur-
zen Zeit der Aushahmesituation mdchten, zugelassen.

- Dort, wo auch auf Kindergartenstufe getestet wird: Bei einem positiven Pools wird das
Maskentragen empfohlen, sofern die Kinder weiterhin im Kindergarten unterrichtet wer-
den. Die Dauer des Maskentragens betragt in der Regel max. 48 Stunden. Die Lehrper-
son instruiert die Kinder altersgemass betreffend Hygienemassnahmen.

- Stundliches, richtiges Luften des Klassenzimmers und aller zuséatzlich benutzen Raume
ist Pflicht.

- Die Lehrperson und die Kinder halten, wo immer moglich, Abstand zueinander.

- Esfindet kein Sport in der Turnhalle mehr statt, stattdessen macht die Lehrperson
draussen Bewegungsspiele mit den Kindern.

- Der Znuni wird im Sitzen eingenommen.

- Durchmischung mit anderen Klassen (gilt auch fir Doppelkindergarten) ist zu unterlas-
sen. Freispiel draussen findet klassengetrennt statt. Die Durchmischung betrifft auch den
HSK-Unterricht. Die Eltern sind diesbezlglich zu informieren.

- Daz, Psychomotorik und Logopadie finden fir die Kinder der betroffenen Klassen nicht
statt, wenn sie in klassentbergreifenden bzw. durchmischten Gruppen stattfinden.

- Hygienemassnahmen wie Handewaschen und Desinfektion von Gegenstanden im Klas-
senzimmer werden verstarkt.

Primarschule

- Die Lehrperson instruiert die Kinder altersgemass betreffend Hygienemassnahmen.

- Stindliches, richtiges Liften des Klassenzimmers und aller zuséatzlich benutzen Raume
ist Pflicht.

- Die Lehrperson und die Kinder halten, wo immer mdoglich, Abstand zueinander.

- Esfindet kein Sport in der Turnhalle mehr statt, stattdessen macht die Lehrperson
draussen Bewegungsspiele mit den Kindern.

- Der Schwimmunterricht wird ausgesetzt.

- Samtlicher Unterricht in durchmischten Gruppen findet nicht statt. Dies betrifft auch den
HSK-Unterricht. Die Eltern sind diesbeziiglich zu informieren.

- Daz, Psychomotorik und Logopadie finden fir die Kinder der betroffenen Klassen nicht
statt, wenn sie in klassentbergreifenden bzw. durchmischten Gruppen stattfinden.

- Die Kinder betreten und verlassen das Schulhaus gestaffelt zu den anderen Klassen.

- Die Pause findet entweder in einem Innenraum oder alternativ zeitlich verzégert zu den
anderen Klassen auf dem Pausenplatz statt. Verzehr von Nahrung ist in Innenraumen
nur im Sitzen und unter Einhaltung der Abstandsregeln gestattet. Auf dem Pausenplatz
mussen die Mindestabstande von 1.5 Metern eingehalten werden. Die Schilerinnen und
Schiler missen beaufsichtigt werden.

- Die Teilnahme fir die betroffenen Schilerinnen und Schiler an der Aufgabenhilfe sollte
aufrechterhalten werden, muss aber in einem getrennten Raum stattfinden.

- Hygienemassnahmen wie Handewaschen und Desinfektion von Gegenstanden im Schul-
zimmer und Werkrdumen werden verstarkt.
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6.1.2 Handlungsablauf/Vorgehen
Wir unterscheiden:
Eine Klasse ist im Normalbetrieb (Stufe A). Dies bedeutet:

- Allg. Hygiene- und Verhaltensregeln werden umgesetzt
- Esliegen keine COVID-19-Ansteckungen vor

Eine Klasse mit Coronafall (Stufe B). Dies bedeutet:

- Allg. Hygiene- und Verhaltensregeln werden umgesetzt
- Esliegen einzelne oder mehrere COVID-19-Ansteckungen vor (vgl. auch Pkt. 7 und 8)

In jeder Gemeinde ist eine verantwortliche Person vor Ort zu bestimmen, die im Fall von CO-
VID-19-Ansteckungen die Ubersicht tiber die Situation in den einzelnen Schulen der Ge-
meinde behélt und die Verstarkung der Schutzmassnahmen (vgl. Pkt. 6.1.1) in einer betroffe-
nen Klasse veranlasst oder wieder aufhebt. Sie ist vor Ort Kontaktperson fiir Schulleitungen,
Schulvorstehende, Lehrpersonen, das Contact Tracing, Eltern und die &rtlichen Behérden.
Dies kann entweder die dem Kanton gemeldete Verbindungsperson oder dann eine neu be-
stimme Corona-Koordinations-Person sein.

Handlungsablauf vor Ort

1. Die Erziehungsberechtigten melden der Klassenlehrperson ihres Kindes das positive
Testergebnis. Sie Ubermitteln vom offiziell attestierten Testergebnis eine Kopie/Foto via
Mail, SMS bzw. MMS etc. an die Klassenlehrperson.

2. Die Klassenlehrperson leitet die Information an die Corona-Koordinations-Person weiter.

3. Die betroffene Klasse wird gleichentags stufengerecht und umsichtig informiert. Den Kin-
dern wird ein Elternbrief mitgegeben, welcher Uber die aktuelle Situation informiert. FUr
den Elternbrief sind die verbindlichen Textbausteine des Erziehungsdepartements zu ver-
wenden (vgl. Sondermailing vom 2. November 2020).

4. Die Schutzmassnahmen mussen in der betroffenen Klasse bei Bekanntwerden der An-
steckung stufengerecht gemass Pkt. 6.1.1 hochgefahren werden.

5. Die Massnahmen gelten bis das Contact Tracing seine Arbeit erledigt hat.
Oberstes Ziel ist die Beibehaltung des Prasenzunterrichts und die Beruhigung der meist an-
gespannten Situation bei Schilerinnen und Schilern, Eltern und Lehrpersonen.

Das Erziehungsdepartement unterstitzt die Verantwortlichen der Schulen bei der Organisa-
tion des Unterrichts bei Ausfallen von Lehrpersonen oder bei weitreichenderen Massnahmen.

Fragen im Zusammenhang mit Quarantdne- und Isolationsmassnahmen an Schulen sowie
zum Contact-Tracing sind an die Corona-Hotline zu richten.

Fragen zur Unterrichtsorganisation klaren die Verantwortlichen der Schulen mit der kantonalen
Schulaufsicht.

7 Ausbruchsmanagement des kantonalen Gesundheitsamtes

Das Gesundheitsamt bzw. der kantonséarztliche Dienst und das Contact Tracing Uberprifen
und bewerten regelmassig die Lage im Kanton Schaffhausen. Die Kinder und Jugendlichen
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und die Mehrheit der Lehrpersonen sowie weiteres Schulpersonal gehdren, anders als bei-
spielsweise die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, in der Regel
nicht zur Covid-Risikogruppe. Dies muss bei der Festlegung von adaquaten Massnahmen be-
ricksichtigt werden.

Massnahmen im Rahmen des Ausbruchsmanagements werden vom Contact Tracing in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden ergriffen.

Ergénzend dazu kdonnen vom Kantonsérztlichen Dienst repetitive Tests (vgl. Pkt. 8) als zusétz-
liches Instrument lokal und zeitlich begrenzt angeordnet werden.

Fur die vom Kantonsarztlichen Dienst angeordneten Tests ist die Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten Voraussetzung. Diese kann mit dem Formular Einverstindniserkldrung Erzie-
hungsberechtigte eingeholt werden. Schilerinnen und Schiler, welche nicht an den Tests teil-
nehmen, begeben sich in den Fernunterricht und verbleiben vorerst in Quarantédne. Diese
Quarantane kann mittels negativem individuellen PCR-Tests mit sofortiger Wirkung aufgeho-
ben werden, wobei diese Schilerinnen und Schiler sich selber um einen solchen Test bemi-
hen muissen. Sollte der PCR-Test positiv ausfallen, begeben sich diese Schilerinnen und
Schiiler in Isolation und werden vom Contact Tracing begleitet.

Neben der Anordnung von Massentests und/oder repetitiven Tests gehdren gegebenenfalls
auch die Schliessung einer Klasse oder, als letztes Mittel, die Schliessung einer ganzen
Schule zu den méglichen Massnahmen. Die Zustandigkeiten diesbeziglich sind im Pkt. 8 be-
schrieben.

Je nach Situation kann es sinnvoll sein, dass anstelle der in Pkt. 6 beschriebenen Vorgehens-
weise die Klasse bzw. die Schule von Beginn weg fur eine gewisse Zeit in den Fernunterricht
geschickt wird ("Corona-Auszeit"). Dies tritt dann ein, wenn bspw. Unklarheit herrscht Uber
die Anzahl von Infizierten, das Contact Tracing zeitintensive und umfassende Abklarungen
machen muss oder die Situation vor Ort ganz allgemein gesehen schwierig ist. Diese Mass-
nahme kann nur in Absprache mit dem Erziehungsdepartement und dem Gesundheitsamt er-
griffen werden.

8 Repetitives Testen in den Schulen

Repetitive Massentests an Schulen, in Institutionen und Betrieben bilden eine wichtige Saule
in der Gesamtstrategie zur Pandemiebekampfung. Diese Tests werden grundsétzlich mit ge-
sammelten PCR-Speichelproben (gepoolte Tests) vor Ort durchgefihrt. Mit dieser Testform
werden die Proben der Testpersonen nicht einzeln, sondern in einer gemischten Probe analy-
siert. Die Kosten werden vom Bund und dem Kanton getragen.

Mit dem Auftreten neuer Virusvarianten, welche deutlich ansteckender sind, und weil von einer
tiefen Durchimpfungsrate bei Schulkindern ausgegangen wird, ist dem Testen der nicht immu-
nen Personengruppe eine grosse Bedeutung beizumessen.

Da aber die rasant steigenden Fallzahlen wegen der Omikron-Variante die begrenzten Labor-
kapazitaten stark belasten und die Infektionsketten nicht mehr innert nitzlicher Frist unterbro-
chen werden kénnen, hat der Kantonséarztliche Dienst Schaffhausen die repetitiven Testungen
in der Primarschule und auf der Sekundarstufe | und Il (Schilerinnen und Schiiler sowie Schul-
personal) bis Ende Sportferien sistiert, um damit die Testzentren und Labore zu entlasten.
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9 Zustandigkeit fur die Anordnung einer Klassen- bzw. Schulschliessung und
/ oder von Fernunterricht an der Volksschule (Kindergarten, Primarschule,
Sekundarstufe I)

Die Zustandigkeit fuir die Schliessung einer Klasse oder einer ganzen Schule liegt grundsatz-
lich beim Kanton. Die Schliessung kann aus verschiedenen Griinden notwendig werden.

A) Epidemiologische Grunde

Der Kantonsarzt bzw. die Kantonsarztin ist fur die Anordnung von Massnahmen wie bspw.
Isolation, Quarantdne, Durchfiihrung eines Tests bis hin zur Klassen- bzw. Schulschliessung
zustandig. Die Schulschliessung erfolgt in Absprache mit der Corona-Koordinations-Person in
der jeweiligen Gemeinde und dem Erziehungsdepartement (Dienststelle Primar- und Sekun-
darstufe I).

B) Organisatorische oder pddagogische Griinde

Das Erziehungsdepartement, konkret die Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, ist in Ab-
sprache mit der Corona-Koordinations-Person zustandig fir die Anordnung von Fernunterricht,
wenn bspw. die Mehrheit der Schilerinnen und Schuler einer Klasse in Quarantane ist und die
Organisation des Unterrichts (Prasenz- und Fernunterricht gleichzeitig) sich schwierig gestal-
tet.

C) Ausserordentliche Gefahrdungssituationen in der Schule

Unaufschiebbare Massnahmen zum Schutz des Schulbetriebs im Sinne von Art. 16a Schul-
gesetz kommen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie grundsatzlich nicht zum Tra-
gen, da hdherrangiges Bundesrecht (Bundesgesetz lber die Bekampfung Ubertragbarer
Krankheiten des Menschen; Epidemiengesetz) vorgeht.

Die oben erwéhnten Zustandigkeiten miissen zwingend beachtet werden, so dass ein koordi-
niertes Vorgehen unter Einbezug aller Beteiligten gewdahrleistet werden kann.

10 Personalrechtliche Aspekte und Stellvertreterlésungen

10.1 Grundsatzliches

Die Schliessung von Schulen ist aktuell kein Thema. Deshalb gilt wie bis anhin, dass grund-
satzlich alle Lehrpersonen in der Schule arbeiten. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind
in der Verantwortung, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen geschitzt sind
und die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten kénnen. Es gilt die
Fursorgepflicht des Arbeitgebers.

Ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist grundséatzlich nur dann angezeigt, wenn Symptome auf-
treten, ein positives Testergebnis vorliegt oder vom Contact Tracing eine Quarantane ange-
ordnet worden ist. Es gilt das ordentliche Personalrecht.

10.2 Besonders gefahrdete Personen

Das BAG definiert und aktualisiert unter Kategorien besonders gefahrdeter Personen die be-
troffenen (erwachsenen) Personen. Auch diese Personen haben grundsatzlich ihre Arbeits-
pflicht zu erfullen, unter Berucksichtigung und Einhaltung der lokalen Schutzkonzepte.

Der Arbeitsplatz von besonders gefahrdeten Lehrpersonen ist geméass Art. 27a der Covid-10
Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand am 1. Juli 2021) so auszugestalten, dass jeder enge
Kontakt mit anderen Personen ausgeschlossen ist. In Fallen, in denen ein enger Kontakt
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nicht jederzeit vermieden werden kann, werden weitere Schutzmassnahmen nach dem

STOP-Prinzip ergriffen (Substitution, technische Massnahmen, organisatorische Massnah-

men personliche Schutzausristung).

Das STOP-Prinzip erlautert die Reihenfolge der Ergreifung von Schutzmassnahmen.

and
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Zusatzliche Schutzmassnahmen fir besonders geféhrdete Lehrpersonen
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10.2.1
Fur besonders geféhrdete Lehrpersonen sollen die bereits getroffenen und lokal umgesetz-
ten Schutzmassnahmen noch ausgebaut werden.

Fur Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens

- Besonders gefahrdete Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule und auf
dieser Stufe tatigen Personen sollten zu lhrem eigenen Schutz FFP2 Masken tragen.

- Halbstiindliches Stossliften ist in den Raumen des Kindergartens und der Primarschule

Pflicht.

- Die Lehrperson und die Kinder achten auf gentigend Abstand. Dabei ist es die Aufgabe

der Lehrperson, die Kinder bei Nichtbeachten immer wieder daran zu erinnern.

- Der Znini wird im Sitzen eingenommen.

- Den Hygienemassnahmen wie Handewaschen und Desinfektion von Gegenstdnden im
Klassenzimmer und aller zusatzlich genutzten Raumen wird ganz besondere Beachtung

geschenkt.

Fur Lehrpersonen der Sekundarstufe |

- Besonders gefahrdete Lehrpersonen der Sekundarstufe | und auf dieser Stufe tatigen
Personen sollten zu Ihrem eigenen Schutz FFP2 Masken tragen.

- Die Lehrperson und die Schilerinnen und Schiiler halten stets Abstand zueinander.

- Halbstiindliches Stossliften ist im Klassenzimmer Pflicht.

- Hygienemassnahmen wie Handewaschen und Desinfektion von Gegenstéanden im Schul-
zimmer und Werkrdumen wird ganz besondere Beachtung geschenkt. Vor Betreten des

Schulzimmers werden die Hande desinfiziert oder dann im Schulzimmer gewaschen.
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10.2.2 Was tun, wenn der Gesundheitsschutz trotzdem nicht ausreichend ist?

Kann eine Lehrperson mangels ausreichendem Gesundheitsschutz ihre Arbeit im Prasen-
zunterricht gemass Arbeitsvertrag nicht erfillen, so meldet die betroffene Lehrperson ihre be-
sondere Gefahrdung mittels einem arztlichen Attest bei der zustandigen Schulbehérde oder
Schulleitung bzw. den zustandigen Vorstehenden.

Im Rahmen eines Gespraches werden zusétzliche Massnahmen mit der betroffenen Lehr-
person besprochen und die Lehrperson kann sich zu diesen aussern (Anhoérung). Die be-
schlossenen Massnahmen werden danach schriftlich festgehalten und der Lehrperson in ge-
eigneter Weise mitgeteilt.

Es wird eine individuelle Losung gesucht gemass Merkblatt zum Ablauf im Umgang mit Lehr-
personen die zur Kateqorie "Besonders gefahrdeter Personen" gehéren.

Der Kanton Zirich hat in Bezug auf die Umsetzung der Mutterschutzverordnung bei schwan-
geren Lehrerinnen unter besonderer Berlcksichtigung der Covid-19-Pandemie ein Gutachten
erstellt. Dieses Dokument kann auch im Kanton Schaffhausen den Schulbehdrden und Schul-
leitungen dazu dienen, mit einer schwangeren Lehrerin deren Arbeitsplatzrisiken im gemein-
samen Gesprach sofort nach Bekanntgabe der Schwangerschaft zu eruieren und mit ihr die
Schutzmassnahmen zu erdrtern.

10.3 Stellvertreterlésungen

Die Studierenden der Padagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) haben im Rahmen
ihres Studienplanes Moglichkeiten, Stellvertretungen zu tbernehmen. Diese sind jedoch be-
grenzt, da die meisten Studierenden ihr Studium als Vollzeitsetting absolvieren.

Die Anfrage von Studierenden, die dem Schulteam bekannt sind, kann direkt erfolgen. Die
Ausschreibungen kdnnen auch dem Sekretariat der PHSH (PHSH.Sekretariat@phsh.ch) ge-
mailt werden zur Weiterleitung an die Studierenden. In diesem Fall muss die Ausschreibung
S0 gestaltet sein, dass sie den Studierenden direkt weitergeleitet werden kann.

Das Koordinieren der Einsatze durch das Prorektorat Ausbildung der PHSH ist leider nicht
mdoglich, da die Studienpléne der Studierenden vielféaltig und individuell sind.

11 Schulische Abklarung und Beratung SAB

Schulpsychologische Abklarungen und Beratungen von Kindern und Jugendlichen werden un-
ter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften (Abstand halten, Hande waschen)
angeboten. Die SAB verfligt Gber ein eigenes an die Situation angepasstes Schutzkonzept.

12 Therapien (Logopéadie und Psychomotorik)

Die Regelungen fur die Schulen des Kantons gelten grundsatzlich auch fiir die Therapien (inkl.
Abklarungen). Falls die Eltern ihr Kind zur Therapie bringen und/oder wieder abholen, missen
die aktuell geltenden Hygienevorschriften (Abstand halten, Handewaschen) eingehalten wer-
den.

13 Schul- und familienergdnzende Betreuung

Der Verband Kinderbetreuung Schweiz kibesuisse hat fur Institutionen aller Betreuungsformen
Informationen und Empfehlungen im Umgang mit Covid-19 zusammengestellt. Im Muster-
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Schutzkonzept finden sich alle wichtigen Elemente, die zur Betreuung in Kindertagesstatten,
schulergdnzenden Betreuungsinstitutionen und Mittagstische bendétigt werden

14 Hinweis fur die Sonderschulen (inkl. Frihbereich)

Die vorliegenden Richtlinien gelten grundséatzlich auch fir die Sonderschulen. Sie setzen diese
sinngemass um und machen, wo die Behinderung der Kinder und Jugendlichen dies erfordert,
in Absprache mit der Abteilungsleitung Sonderpadagogik der Dienststelle Primar- und Sekun-
darstufe | die notwendigen Anpassungen und erlassen ergdnzende Regelungen.

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version der Richtlinien. 23
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